grinstrom Privat

Formular zuriicksetzen

HVU...

mit 100 % zertifizierten Okostrom aus erneuerbaren Energien

c
9 Vor- und Nachname Geburtsdatum (freiwillige Angabe)
3
c
3 Strae Telefon
5
<
PLZ, Ort E-Mail
an die AVU Aktiengesellschaft fir Versorgungs-Unternehmen, An der Drehbank Die AVU kann dem Kunden dber die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche
18, 58285 Gevelsberg. Die Belieferung erfolgt auerhalb der Grundversorgung zu Erkldrungen zur Begriindung, Durchfiihrung, Anderung oder Beendigung des Lie-
denin diesem Vertrag festgelegten Bedingungen sowie den umseitigen Allgemei- ferverhaltnisses zusenden. Anderungen der Kontaktdaten des Kunden sind AVU
nen Geschéftsbedingungen fiir die folgende Lieferadresse: unverziglich in Textform mitzuteilen.
Strafe Marktlokations-Identifikationsnummer (MaLo-ID)
c PLZ, Ort Zahlernummer
[
B
E Bisheriger Energielieferant Zahlerstand
[
<
Kundennummer beim bisherigen Energielieferant Jahresverbrauch in kwh
Bemerkungen Lieferbeginnab
OUmzug O Lieferantenwechsel
Produkt: griinstrom Privat
%)
= Es gelten die Allgemeine Geschéftsbedingungen der AVU AG fiir den Eigenverbrauch mit Strom im Haushalt.
%
2 Preise: siehe Anlage Preisblatt
©
g Laufzeit: Der Vertrag kommt durch Bestatigung der AVU in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn hangt davon
> ab, dass alle fiir die Belieferung notwendigen Manahmen (Kindigung des bisherigen Liefervertrags etc.) erfolgt sind. Der Vertrag beginnt friihstens zum 01.01.2026 und hat

eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12.2026. Er verlangert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat
gekindigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die Kiindigung bedarf der Textform. Besondere Kiindigungsrechte bleiben unbertihrt.

gewdnschte Zahlungsméglichkeit

[0 SEPA-Lastschriftmandat Ich ermachtige (Wir erméchtigen) die AVU AG, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir
unser) Kreditinstitut an, die von der AVU AG auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulésen.

Hinweis: Ich kann (Wir kénnen) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem [unse-
rem]) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

O Uberweisung auf das Konto der Sparkasse an Ennepe und Ruhr:  IBAN: DEO3 4545 0050 0000 0500 05  BIC: WELADEDIGEV

< Geldinstitut Kontoinhaber
B
= IBAN Datum
3 X
BIC Unterschrift des Kontoinhabers

Werbeeinwilligung
O Telefon O E-Mail

Ich bin einverstanden, an die oben genannte Telefonnummer und E-Mailadresse weitere Informationen zu Produkten, Dienstleitungen und Veranstaltungen der AVU zu erhalten, insheson-
dere zu Vertragsangeboten zu Strom, Gas, Wasser und energienahen Dienstleistungen, Contracting Angeboten, E-Mobilitat oder Rabattaktionen. Die Einwilligung ist jederzeit widerruflich

und kann z. B. per
E-Mail der AVU gegentiber erkldrt werden. Weitere Hinweise zum Widerruf lesen Sie unter: www.avu.de/datenschutz

Auftragserteilung und Vollmacht

Ich erteile dem Lieferanten den Auftrag, meinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die genannte Entnahmestelle zu liefern. Die Belieferung erfolgt auferhalb der Grundversor-
gung. Der Vertrag kommt mit der Bestatigung des Lieferanten zustande, die spatestens 14 Tage nach Absendung des Auftrags zu erfolgen hat.

Ich bevollméachtige die AVU, fir die Belieferung der oben genannten Lieferstelle alle notwendigen Erklarungen abzugeben, insbesondere in Bezug auf die Kiindigung und den Widerruf
eines etwaigen Liefervertrags oder in Bezug auf den Abschluss von Anschluss- bzw. Anschlussnutzungsvertragen.

Widerrufsrecht

Als Verbraucher haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Griinden diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertrags-
abschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszutiben, missen Sie uns: AVU Aktiengesellschaft fur Versorgungs-Unternehmen, An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg, Tel.: 02332/73-123,

Fax: 02332/73-124, E-Mail: info@avu.de, mittels einer eindeutigen Erkldrung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) Uber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerru-
fen, informieren. Sie kdnnen dafr das beigefiigte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung Uber die Austibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschlieRlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, giinstigste Standardlieferung gewahlt haben), unverziiglich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die Mitteilung tber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fir diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
urspringlichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Riickzahlung Entgelte berech-
net. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Energie wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausiibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

X

Ort, Datum und Unterschrift des Kunden / Auftraggebers

AVU Aktiengesellschaft fur Versorgungs-Unternehmen
An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg, E-Mail: info@avu.de Vorstand: Dipl.-Vw. Uwe Tréris, Registergericht: Hagen, HRB 5575

lhre AVU-Service-Nummer: 02332 73-123
Stand: 1. November 2025



Anlage Preisblatt , griinstrom Privat” Av U

1 Ubersicht iiber die Zusammensetzung des Entgelts (Stand: 01.01.2026) 000
Der Kunde zahlt einen vertrieblichen Grundpreis und einen verbrauchsabhdngigen Arbeitspreis Energie. Die Preise enthalten die Kos-
ten flr Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten fir den Erwerb und die Entwertung von Herkunftsnachweisen nach § 3 Nr. 29 EEG,
die Konzessionsabgabe, die von AVU an den Netzbetreiber abzufiihrende Entgelt fir den konventionellen Messstellenbetrieb mit Mes-
seinrichtungen und Messsystemen sowie die Stromsteuer. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich zusatzlich aus den Preisbe-
standteilen zusammen, die unter den Ziffern 6.2 bis 6.3 und 6.6 der AGB erldutert werden. Falls bei Vertragsschluss die fur den Liefer-
zeitraum maRgebliche Héhe der Preisbestandteile nach Ziffern 1.2 bis 1.5. noch nicht bekannt ist, werden diese in der bei Vertrags-

schluss geltenden Hohe angegeben. Vom Kunden geschuldet werden sie in der jeweils zum Lieferzeitpunkt geltenden und dem Liefe-
ranten in Rechnung gestellten Hohe.

1.1 Vertrieblicher Grundpreis und
verbrauchsabhéangiger Arbeitspreis Energie

Grundpreis Vertrieb 129,65 €/Jahr
Verbrauchsabhangiger Arbeitspreis Energie 15,584 ct/kWh
1.2 Verbrauchsabhéngiger Arbeitspreis Netz 6,71 ct/kWh
13 KWKG-Umlage 0,446 ct/kWh

1.4 Aufschlag fiir besondere Netznutzung / § 19 StromNEV
Mit der Umlage werden die Kosten nach § 19 StromNEV, der Aufschlag fur be-
sondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA 1,559 ct/kwh
(Az. BK8-24-001-A) sowie die Wasserstoffumlage abgerechnet.

1.5 Offshore-Netzumlage 0,941 ct/kwh

1.6 Umsatzsteuer
Bei den vorstehenden Preisbestandteilen handelt es sich um Nettopreise, die )
vom Kunden zuziglich der Umsatzsteuer in jeweils geltender Hohe zu zahlen zurzeit 19 %
sind.

Die Zusammensetzung des Entgelts, zukinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen sowie Preisanpas-
sungen regelt Ziffer 6 der AGB.

2 Informatorischer Gesamtgrundpreis und Gesamtarbeitspreis (Stand: 01.01.2026)

Die Angabe des Gesamtgrundpreises und Gesamtarbeitspreises erfolgt rein informatorisch und unter Annahme der derzeitigen Héhe
der unter Ziffer 1 aufgefiihrten Preisbestandteile. Es handelt sich nicht um eine verbindliche Angabe. Die Bruttopreise beinhalten die
Umsatzsteuer (zurzeit 19 %).

Arbeitspreis Energie 15,584 ct/kWh
+ Arbeitspreis Netz 6,71 ct/kWh
+ KWKG-Umlage 0,446 ct/kWh
+ Aufschlag fir besondere Netznutzung / § 19 StromNEV 1,559 ct/kWh
+ Offshore-Netzumlage 0,941 ct/kWh
Gesamtarbeitspreis (netto) 25,24 ct/kWh
Gesamtarbeitspreis (brutto) 30,04 ct/kWh
Gesamtgrundpreis (netto) 129,65 €/Jahr

Gesamtgrundpreis (brutto) 154,28 €/Jahr
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Allgemeine Geschaftsbedingungen der AVU AG fiir den Eigenverbrauch mit Strom im Haushalt

Vertragsschluss / Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestatigung der AVU in Textform un-
ter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der

tatsachliche Lieferbeginn hangt davon ab, dass alle fir die Be-
lieferung notwendigen Mafnahmen (Kindigung des bisherigen
Liefervertrags etc.) erfolgt sind.

Sofern und solange der Kunde im Online-Portal registriert ist,
Ubermittelt AVU dem Kunden im Online-Portal rechtserhebli-
che Erklarungen zur Begriindung, Durchfiihrung, Anderung
oder Beendigung dieses Vertragsverhaltnisses, insbesondere
Mitteilungen Gber den Lieferbeginn, Rechnungen, Mahnungen,
Abschlagsmitteilungen, Preisinformationen oder Vertragsan-
derungen, Verbrauchsdaten im Fall von intelligenten Messsys-
temen nach § 2 Nr. 7 MshCG. Zusétzlich zur Ubermittlung im
Online-Portal kann AVU die rechtserheblichen Erklarungen an
die angegebene postalische oder €-Mail-Adresse senden. Ist
der Kunde nicht oder nicht mehr im Online-Portal registriert,
Ubermittelt AVU dem Kunden rechtserhebliche Erkldrungen
nach den vertraglichen Regelungen. AVU wird den Kunden je-
weils Uber die angegebene €-Mail- Adresse Uber die Hinterle-
gung von Dokumenten im Online-Portal informieren.

Bei dem Abschluss eines Onlineproduktes gilt eine ver-
pflichtende Nutzung des Online-Portals. Online-Vertrdge sind
als solche im Angebot und im Abschlussprozess deutlich mit
Lonline” gekennzeichnet. Der Abschluss und die Durchfiihrung
eines Online-Vertrages sind zwingend mit der Nutzung des
AVU Kundenportal verbunden. Sofern der Kunde nicht bereits
im Online-Portal registriert ist, ist er verpflichtet, sich spates-
tens innerhalb von 3 Tagen nach Erteilung des Auftrags im On-
line-Portal zu registrieren, die Nutzungsbedingungen des On-
line-Portals zu akzeptieren und das der Nutzungsverhaltnis fur
die Laufzeit dieses Vertrags aufrecht zu erhalten. Erfolgt die
Registrierung des Kunden nicht spatestens innerhalb von 3 Ta-
gen nach Erteilung des Auftrags, erfolgt keine Vertragsbestati-
gung der AVU. Der Kunde ist verpflichtet, der AVU Uber die ge-
samte Vertragsdauer eine empfangsbereite E-Mail-Adresse
zur Verfligung zu stellen sowie dafir zu sorgen, dass die Da-
tenschutzprogramme (Spamfilter, Firewall 0. A)) so konfiguriert
sind, dass der Zugang der Mitteilungen der AVU gewahrleistet
ist.

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang /
Befreiung von der Leistungspflicht

AVU liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie
an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle
ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, Gber den der
Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ldentifikations-
nummer energiewirtschaftlich identifiziert wird. Von der Ce-
samtabnahmeverpflichtung nach Satz 1 ausgenommen ist die
in Eigenerzeugungsanlagen produzierte elektrische Energie,
die ausschlieRlich vom Kunden selbst verbraucht wird (Ei-
genversorgung). Entsprechendes gilt fir Mengen, die im Rah-
men der gemeinschaftlichen Gebdudeversorgung nach § 42b
EnWG bezogen werden. Eine Aufnahme, Erweiterung oder Ein-
schrankung der Eigenversorgung ist AVU zwei Monate vorab
anzuzeigen.

Auf Verlangen des Kunden kénnen unter den Voraussetzungen
des § 10c EEC die Strombezlige aus dem Netz, die in einer So-
laranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeu-
gung von Strom verbraucht werden, der Entnahmestelle zuge-
ordnet werden. Damit AVU die Zuordnung der Entnahmestelle
veranlassen kann, muss der Kunde AVU mit dem Verlangen die
hierfir erforderlichen Angaben, inshesondere die Marktlokati-
ons-ldentifikationsnummer der weiteren Entnahmestelle, die
der Entnahmestelle des Auftragsformulars zugeordnet werden
soll, mitteilen.

Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber
erbracht und ist gemaR § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses
Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbe-
werblichen Messstellenbetreiber schliefit. AVU stellt dem Kun-
den das Entgelt fir den Messstellenbetrieb und Messung in
Rechnung.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmatRigkeiten in der
Energieversorgung ist AVU, soweit es sich um Folgen einer
Storung des Netzbetriebs einschlieRlich des Netzanschlusses
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2.6
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handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den méglichen
Anspriichen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Zif-
fer 10 verwiesen.

Wird den Parteien die Erflllung der Leistungspflichten durch
unvorhersehbare Umstande, auf die sie keinen Einfluss haben
und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen
oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann
(insbesondere hohere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen,
Krieg, Pandemien, Arbeitskampfmanahmen, hoheitliche An-
ordnungen) unmaoglich gemacht, so sind die Parteien von ihren
vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Um-
stande noch andauern.

AVU ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und
solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die
Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Mess-
stellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Scha-
densersatzanspriiche des Kunden gegen AVU bleiben fir den
Fall unberihrt, dass AVU an der Unterbrechung ein Verschul-
den trifft.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung /
Anteilige Preisberechnung / Abrechnungsinformationen /
Verbrauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch konventionelle
oder moderne Messeinrichtungen bzw. Messsysteme oder ein
intelligentes Messsystem i. S. d. MsbG (oder rechtmaRige €r-
satzwertbildung) des zustandigen Messstellenbetreibers er-
mittelt. €in intelligentes Messsystem besteht nach § 2 Nr. 7
MsbG aus einer modernen Messeinrichtung, die ber ein
Smart-Meter-Cateway in ein Kommunikationsnetz eingebun-
den ist. Die Ablesung der Messwerte wird vom Messstellenbe-
treiber oder AVU oder, sofern keine Fernibermittlung der Ver-
brauchsdaten (z. B. Gber ein intelligentes Messsystem) erfolgt,
auf Verlangen der AVU oder des Messstellenbetreibers kosten-
los vom Kunden selbst durchgefiihrt. Erfolgt eine Ferniber-
mittlung der Verbrauchsdaten (z. B. Giber ein intelligentes
Messsystem), wird die Ablesung der Messwerte in begriinde-
ten Einzelfallen, z. B. fir die Dauer eines technisch bedingten
Ausfalls der Fernkommunikation, ebenfalls auf Verlangen der
AVU kostenlos vom Kunden selbst durchgefihrt, sofern dies flr
die Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt
AVU eine Selbstablesung des Kunden, fordert AVU den Kunden
rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen er-
folgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anldsslich eines Liefe-
rantenwechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten Interes-
ses der AVU an einer Uberpriifung der Ablesung, und zum
Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der
Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm
diese nicht zumutbar ist.

Soweit der Kunde fir einen bestimmten Abrechnungszeitraum
trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten Gber-
mittelt hat oder AVU aus anderen Griinden, die sie nicht zu
vertreten hat, den tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln
kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetrei-
ber rechtmaRig ermittelten Ersatzwerte verflgbar sind), kann
AVU den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung
oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichba-
rer Kunden jeweils unter angemessener Berlcksichtigung der
tatsachlichen Verhaltnisse schatzen.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit ei-
nem Ausweis versehenen Beauftragten der AVU oder des
Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstiick und
zu seinen Raumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der
preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs,
zur Wartung eines intelligenten Messsystems oder zur Able-
sung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichti-
gung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aus-
hang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindes-
tens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindes-
tens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafir
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtung bzw. das intelli-
gente Messsystem zuganglich ist.

Seite 1von 6
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Allgemeine Geschaftsbedingungen der AVU AG fiir den Eigenverbrauch mit Strom im Haushalt

AVU kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen ver-
langen. Die Héhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und
dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertrags-
preis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheb-
lich abweicht, ist dies angemessen zu berlcksichtigen. Im Falle
einer monatlichen Abrechnung entfallt das Recht der AVU
nach Satz 1.

Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die
Abrechnung zum Ende jedes von AVU festgelegten Abrech-
nungszeitraums, der ein Jahr nicht Gberschreitet, und zum
Ende des Vertragsverhaltnisses. Abweichend von Satz 1 hat der
Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljahr-
liche oder halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grund-
lage einer gesonderten Vereinbarung mit AVU erfolgt. In jeder
Abrechnung wird der tatsdchliche Umfang der Belieferung un-
ter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt
sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Ab-
rechnung der tatsachlichen Belieferung, so wird der zu viel
oder zu wenig berechnete Betrag unverziglich erstattet bzw.
nachentrichtet, spatestens aber mit der nachsten Abschlags-
zahlung verrechnet.

Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Mess-
system ausgestattet, ist AVU berechtigt, anstelle der Erhebung
von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag fr
die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von drei Wo-
chen nach dem Liefermonat abzurechnen.

Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach Wahl
der AVU in elektronischer oder in Papierform erstellt. Erhalt der
Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Ubermittlung
der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer Form.
Erhalt der Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die
Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch einmal
jahrlich in Papierform.

Erhalt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt
keine Fernibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. Giber ein in-
telligentes Messsystem), erhalt er unentgeltlich die (in jeder
Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen
nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Monate und auf
Wunsch alle drei Monate. Erfolgt eine Ferniibermittlung der
Verbrauchsdaten (z. B. Giber ein intelligentes Messsystem) und
rechnet die AVU nicht monatlich ab, erhélt der Kunde unent-
geltlich die Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG au-
tomatisch monatlich.

Auf Wunsch des Kunden stellt AVU dem Kunden und/oder ei-
nem von diesem benannten Dritten, soweit verfligbar, ergan-
zende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie gegen €nt-
gelt zur Verflgung.

Der Kunde kann jederzeit von AVU verlangen, eine Nachpri-
fung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsys-
tems an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehérde oder
eine staatlich anerkannte Prifstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MesseG
zu veranlassen. Die Kosten der Nachprifung fallen dem Kun-
den nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfeh-
lergrenzen nicht Gberschritten werden.

Ergibt eine Nachprifung der Messeinrichtungen bzw. des in-
telligenten Messsystems eine Uberschreitung der eichrechtli-
chen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermitt-
lung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei ei-
ner Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziglich er-
stattet bzw. nachentrichtet oder mit der ndachsten Abschlags-
zahlung verrechnet. Ist das Ausmaft des Fehlers nicht ein-
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht
an (und liegen auch keine rechtméaRig ermittelten Ersatzwerte
vor), so ermittelt AVU den Verbrauch fir die Zeit seit der letz-
ten fehlerfreien Ablesung durch Schatzung entsprechend Zif-
fer 3.2. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststel-
lung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt,
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen gro-
Reren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der An-
spruch auf langstens drei Jahre beschrankt.
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Andert sich das vertragliche Entgelt wihrend des Abrech-
nungszeitraums oder beginnt oder endet der Abrechnungs-
zeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnahme
oder Beendigung der Belieferung), so rechnet AVU verbrauchs-
unabhangige Preisbestandteile tagesgenau ab. Fir die Abrech-
nung geanderter verbrauchsabhdngiger Preisbestandteile wird
die nach Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im
Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schatzung nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach
der Preisanderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer €r-
fahrungswerte angemessen zu berlcksichtigen sind. Die nach
der Preisanderung anfallenden Abschlagszahlungen kénnen
entsprechend angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung /
Aufrechnung

Samtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang
der Rechnung, Abschldage und Vorauszahlungen zu dem von
AVU nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan
bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt
fallig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauer-
auftrags oder Uberweisung {auch durch Bariiberweisung) zu
zahlen.

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann AVU ange-
messene Manahmen zur Durchsetzung seiner Forderung er-
greifen. Fordert AVU erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kun-
den die dadurch entstandenen Kosten pauschal in Rechnung.
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage der
Pauschale nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewdhnlichen
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht tbersteigen. Dem
Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der
Pauschale.

Einwande gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne er-
sichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleich-
bare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und
der Kunde eine Nachprifung der Messeinrichtung verlangt und
solange durch die Nachprifung nicht die ordnungsgemafe
Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist

oder

sofern aus Sicht eines verstandigen Kunden die ernsthafte
Méglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei fal-
schen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne
Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit auterhalb
der Plausibilitat liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine
Nachprifung der Messeinrichtung deren ordnungsgemafe
Funktion bestdtigt hat.

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser Ziffer 4.3
unberthrt.

Gegen Forderungen der AVU kann nur mit unbestrittenen oder
rechtskraftig festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet
werden. Dies gilt nicht fir Anspriiche des Kunden aufgrund
vollstandiger oder teilweiser Nichterfillung oder mangelhafter
erfillung der Hauptleistungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht
flr Forderungen des Kunden, die im Rahmen des Riickabwick-
lungsverhaltnisses nach Widerruf des Vertrags entstehen.

Vorauszahlung

AVU kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in an-
gemessener Héhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zah-
lung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Héhe in Verzug
ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwélf Mo-
naten wiederholt in Zahlungsverzug gerat oder in sonstigen
begrindeten Fallen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn,
Hohe und die Grinde flr die Vorauszahlung sowie die Voraus-
setzungen flr ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der
Vorauszahlungen legt AVU nach billigem Ermessen (§ 315 BGB]
fest. Die Vorauszahlung ist frihestens zum Lieferbeginn fallig.
Die Héhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch
des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem
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aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertrags-
preis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheb-
lich geringer ist, ist dies angemessen zu bericksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom Kunden
nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschlage nach Zif-
fer 4.1 oder Rechnungsbetrage) verrechnet. Ergibt sich dabei
eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden
Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag
unverzlglich erstattet bzw. nachentrichtet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann AVU beim Kunden
ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzah-
ler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber
damit beauftragen.

Entgelt / Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich
auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Er-
messen

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preis-
bestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.6 zusammen.

Der Kunde zahlt einen vertrieblichen Grundpreis und einen
verbrauchsabhangigen Arbeitspreis Energie in der sich aus
dem beigefligten Preisblatt ergebenden Héhe. Diese werden
auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die fir die Belieferung al-
ler Kunden in diesem Tarif anfallen (unabhangig vom Zeitpunkt
des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie enthalten die
Kosten fUr Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten fir den
Erwerb und die Entwertung von Herkunftsnachweisen nach § 3
Nr. 29 EEG, die Konzessionsabgabe, den von AVU an den Netz-
betreiber abzuftihrenden Grundpreis Netz und Entgelt fir den
konventionellen Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen
und Messsystemen sowie die Stromsteuer.

Zusatzlich zahlt der Kunde fir die gelieferte Energie folgende
Preisbestandteile nach den Ziffern 6.3.1 bis 6.3.4 in der jeweils
geltenden Héhe. Die bei Vertragsschluss geltende Hohe ist im
beigefligten Preisblatt angegeben. Die fir das jeweils folgende
Kalenderjahr geltende Hohe des Preisbestandteils nach den
Ziffern 6.3.2, 6.3.3 und 6.3.4 wird bis zum 25.10. eines Kalender-
jahres von den Ubertragungsnetzbetreibern im Internet verof-
fentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de). Im Einzelnen:

Die von AVU an den Netzbetreiber fur die Netznutzung zur Be-
lieferung des Kunden abzufiihrenden verbrauchsabhangigen
Arbeitspreis Netz.

Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines
Kalenderjahres auf Grundlage der von der zustandigen Requ-
lierungshehdrde nach Magabe des § 21a EnWG i. V. m. der
ARegV, der StromNEV und sonstigen Bestimmungen des EnWG
festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres ge-
maR § & ARegV angepassten Erldsobergrenze. Der Netzbetrei-
ber veréffentlicht die jeweils geltende Hohe der Netzentgelte
auf seiner Internetseite.

Anderungen der Netzentgelte werden gegeniiber dem Kunden
mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegentber AVU wirk-
sam werden.

Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen Spannungs-
ebene als in Niederspannung, oder gilt fir den Kunden ein in-
dividuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 StromNEV oder ein
singuldres Netznutzungsentgelt nach § 19 Abs. 3 StromNEV,
bzw. andert sich dies wahrend der Vertragslaufzeit und stellt
der Netzbetreiber AVU deshalb abweichende Netznutzungs-
entgelte in Rechnung, so gilt diese Anderung auch fiir die Ab-
rechnung der AVU gegeniber dem Kunden. Dies kann dazu
fihren, dass Entgelte fir vorangegangene Zeitraume — gege-
benenfalls nach Beendigung des Vertrags oder der Belieferung
der jeweiligen Marktlokation durch AVU — nachgefordert oder
zuriickgezahlt werden missen. Der Kunde wird (iber die Ande-
rungen spatestens mit der nachsten Rechnung oder Ab-
schlagsforderung informiert.

Die von AVU an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage
nach § 12 enFG.

Mit der KWKG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den

Ubertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetz-
lichen Vorgaben zur Férderung der Stromerzeugung aus

6.33

6.3.4

6.4

6.5

6.6

6.7

hocheffizienten Kraft-Warme-Kopplungsanlagen sowie zur
Férderung des Ausbaus von Warme- und Kaltenetzen entste-
hen.

Den von AVU an den Netzbetreiber zu zahlenden Aufschlag fr
besondere Netznutzung / § 19-StromNEV.

Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen,
die den Ubertragungsnetzbetreibern aus der Verpflichtung
entstehen, nachgelagerten Netzbetreibern Erldse zu erstatten,
die diesen entgehen, weil sie bestimmten Letztverbrauchern
mit atypischem Verbrauchsverhalten oder besonders hohem
Stromverbrauch nach § 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte Netz-
entgelte anbieten missen. Mit der § 19-StromNEV-Umlage
wird auch der Aufschlag fir besondere einspeiseseitige Netz-
nutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A)
abgerechnet. Es werden damit die Kosten ausgeglichen, die
den Ubertragungsnetzbetreibern aus der Walzung EE-beding-
ter Mehrkosten durch nachgelagerte Netzbetreiber entstehen.
Zusatzlich werden die Kosten, die mit der Wasserstoffumlage
ausgeglichen werden sollen, derzeit in die § 19 StromNEV-Um-
lage eingerechnet. Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten
ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern durch die
Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Férderung der
Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse entstehen.

Die von AVU an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-
Netzumlage nach § 17f EnWG i. V. m. § 12 EnFG.

Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den
Ubertragungsnetzbetreibern durch Entschadigungszahlungen
nach Maflgabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebsberei-
ten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von Stérungen oder
Verzégerungen der Netzanbindung dieser Anlagen entstehen
sowie u. a. Offshore-Anbindungskosten nach § 17d Abs. 1
EnWG, den §§ 17a und 17b EnWG in der bis zum Ablauf des
28.12.2023 geltenden Fassung sowie die Kosten nach § 17

Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EnWG und des Flachenentwicklungsplans
nach § 5 WindSeeC.

Ist eine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende Steuer,
Abgabe, Umlage oder sonstige hoheitlich auferlegte Belastung
negativ, reduziert sich das fur die gelieferte Energie zu zah-
lende Entgelt in entsprechender Hohe.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Ver-
tragsschluss mit zusatzlichen, in Ziffern 6.3 und 6.6 nicht ge-
nannten Steuern oder Abgaben belegt, erhoht sich das vom
Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden
Mehrkosten in der jeweils geltenden Hohe. Satz 1 gilt entspre-
chend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Energie
nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allge-
mein verbindlichen Belastung (d. h. keine BuRgelder oder Ahn-
liches) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die
Kosten fir die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen
hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Hohe nach Satz 1
und 2 fihrt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen)
zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterbe-
rechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Héhe und
Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret
vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung
der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung
ist auf die Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn und
Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsver-
haltnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet wer-
den kénnen. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt
der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird Uber eine sol-
che Weiterberechnung spatestens mit der Rechnungsstellung
informiert.

Zusatzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und
6.3 sowie etwaige zuklnftige Steuern, Abgaben und sonstige
hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.5 die Umsatz-
steuer in der jeweils geltenden Hohe an. Die derzeitige Héhe
der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem beigefiigten Preisblatt.

AVU teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils geltende
Hoéhe eines nach Ziffern 6.3, 6.5 und 6.6 zu zahlenden Preisbe-
standteils auf Anfrage mit.
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AVU ist verpflichtet, den vertrieblichen Grundpreis und den Ar-
beitspreis Energie nach Ziffer 6.2 — nicht hingegen die geson-
dert in der jeweils geltenden Héhe an den Kunden weitergege-
benen Preisbestandteile nach Ziffern 6.3 und 6.6 sowie etwaige
zukinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich aufer-
legte Belastungen nach Ziffer 6.5 — durch einseitige Leistungs-
bestimmung nach billigem Ermessen gemaR § 315 BGB anzu-
passen (Erhéhungen oder Senkungen). Anlass fir eine solche
Preisanpassung ist ausschlieRlich eine Anderung der in Ziffer
6.2 genannten Kosten. AVU (berwacht fortlaufend die Entwick-
lung dieser Kosten. Der Umfang einer Preisanpassung ist auf
die Veranderung der Kosten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vor-
hergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.8 bzw. — so-
fern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.8 erfolgt
ist — seit der erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziffer 6.2 bis
zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen
Preisanpassung beschrankt. Kostensteigerungen und Kosten-
senkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenldufig zu sal-
dieren. Die einseitige Leistungsbestimmung der AVU nach billi-
gem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte
einer Preisanpassung; diese sind so zu wahlen, dass Kosten-
senkungen nicht nach fir den Kunden unginstigeren Masta-
ben Rechnung getragen werden als Kostenerhéhungen, also
Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirk-
sam werden wie Kostenerhéhungen. Der Kunde hat gemaR §
315 Abs. 3 BGB das Recht, die Austibung des billigen Ermessens
der AVU gerichtlich (iberpriifen zu lassen. Anderungen des
vertrieblichen Grundpreises und des Arbeitspreises Energie
nach dieser Ziffer 6.8 sind nur zum Monatsersten, erstmals
zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit, mdglich. Preisanpas-
sungen werden nur wirksam, wenn AVU dem Kunden die An-
derungen spatestens einen Monat vor dem geplanten Wirk-
samwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu
kiindigen. Hierauf wird der Kunde von AVU in der Mitteilung
gesondert hingewiesen.

Informationen Uber aktuelle Produkte (insbesondere gebin-
delte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhdlt der Kunde
unter Tel.-Nr. 02332-73123 oder im Internet unter www.avu.de.

Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, der AVU den Abschluss einer ver-
traglichen Vereinbarung mit einem Dritten tber die Erbringung
von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Minderer-
zeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer
Arbeit und Uber einen anderen Bilanzkreis unverziglich mitzu-
teilen. AVU wird die Erbringung der Dienstleistung auf Grund-
lage einer gesonderten Vereinbarung — soweit und solange
diese nicht durch eine Festlegung der BNetzA entbehrlich wird
—gegen angemessenes Entgelt ermdglichen.

Anderungen des Vertrags

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen
und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG, Mes-
SEG und MesseV, hochstrichterliche Rechtsprechung, Festle-
gungen und Beschliisse der BNetzA). Das vertragliche Aquiva-
lenzverhaltnis kann nach Vertragsschluss durch unvorherseh-
bare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmen-
bedingungen (z. B. durch Gesetzesanderungen, sofern deren
konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase zwischen
dem Abschluss des férmlichen Gesetzgebungsverfahrens und
dem Inkrafttreten — absehbar war), die AVU nicht veranlasst
und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeuten-
dem Mafke gestdrt werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss
eine im Vertrag entstandene Licke nicht unerhebliche Schwie-
rigkeiten bei der Durchfihrung des Vertrags entstehen lassen
(etwa, wenn die Rechtsprechung eine Klausel fir unwirksam
erklart), die nur durch eine Anpassung oder Erganzung zu be-
seitigen sind. In solchen Fallen ist AVU verpflichtet, den Vertrag
— mit Ausnahme des Entgelts — unverziglich insoweit anzupas-
sen und/oder zu ergdnzen, als es die Wiederherstellung des
Aquivalenzverhiltnisses von Leistung und Gegenleistung
und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslicken zur zu-
mutbaren Fort- und Durchfihrung des Vertragsverhaltnisses
erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher

9
9.1
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Uberleitungshestimmungen). Anpassungen des Vertrags nach
dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten méglich. Die Anpas-
sung wird nur wirksam, wenn AVU dem Kunden die Anpassung
spatestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kiindigen. Hie-
rauf wird der Kunde von AVU in der Mitteilung gesondert hin-
gewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung

AVU ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die
Anschlussnutzung durch den zustandigen Netzbetreiber un-
terbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem
Mate schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder
vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet (,Energie-
diebstahl”) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer
weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

Bei Zahlungsverzug des Kunden in Hohe des Doppelten der
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden
Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit

100,00 €, ist AVU ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustel-
len und die Anschlussnutzung durch den zustdandigen Netzbe-
treiber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Min-
destbetrags bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen
auRer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie
schlissig begrindet beanstandet hat. Ferner bleiben diejeni-
gen Rickstande auRer Betracht, die wegen einer Vereinbarung
zwischen AVU und dem Kunden noch nicht fallig sind oder die
aus einer streitigen und noch nicht rechtskraftig entschiede-
nen Preiserhéhung der AVU resultieren. Zudem bleiben dieje-
nigen Rickstande aufer Betracht, die im Zeitpunkt der Andro-
hung der Unterbrechung bereits Gegenstand eines bei der
Schlichtungsstelle nach § 111b Absatz 1 anhangigen Verfahrens
der auRergerichtlichen Streitbeilegung sind. Die Unterbre-
chung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung auRer
Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er sei-
nen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Die Verhalt-
nismafligkeit einer Unterbrechung ist insbesondere dann nicht
gewahrt, wenn eine besondere Schutzbedurftigkeit des Kun-
den oder eines Mitglieds seines Haushalts besteht. Eine beson-
dere Schutzbedirftigkeit besteht insbesondere dann, wenn in-
folge einer Unterbrechung der Versorgung aufgrund besonde-
rer personlicher, insbesondere gesundheitlicher oder altershe-
dingter, Gegebenheiten eine konkrete Gefahr fur Leib oder Le-
ben der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der Kunde wird
der AVU etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung
zwingend entgegenstehen, unverziglich glaubhaft machen
Diese Gefahr ist glaubhaft zu machen. Dem Kunden wird die
Unterbrechung spatestens vier Wochen vorher angedroht und
die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung
der Anschlussnutzung acht Werktage vorher durch briefliche
Mitteilung, unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung
angekindigt. AVU wird den Netzbetreiber zu dem in der An-
kiindigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschluss-
nutzung zu unterbrechen, wofir der Netzbetreiber nach den
Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom sechs
weitere Werktage Zeit hat.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. AVU stellt dem
Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal in Rech-
nung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nach-
vollziehbar sein und darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der
Dinge zu erwartenden Kosten nicht Gbersteigen. Dem Kunden
ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht
entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der Pau-
schale. Die Belieferung wird unverziiglich wiederhergestellt,
wenn die Grinde fir die Unterbrechung entfallen und die Kos-
ten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind.
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Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 113
Frist gekiindigt und die Lieferung eingestellt werden. AVU
muss den Kunden unverziglich beim zustandigen Verteilnetz-
betreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im
Falle einer auRerordentlichen Kindigung der AVU trotz der
Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetrei-
bers, Prozessfristen aus den Festlegungen der BNetzA zu Lie-
ferantenwechselprozessen) tber den Zeitpunkt der Vertrags-
beendigung hinaus der AVU bilanziell zugeordnet werden,
ohne dass AVU dafir einen Ausgleich erhdlt (z. B. im Rahmen
der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetrei-
bers), schuldet der Kunde fir diese fortwdhrende Belieferung
das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor im Fall eines Energiediebstahls nach Ziffer 9.1
oder im Fall eines Zahlungsverzugs unter den Voraussetzun- 114
gen von Ziffer 9.2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die
Kindigung mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen. Die
Kindigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der
Kindigung aufter Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht be-
steht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nach-
kommt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangs-
vollstreckungsverfahren gegen das gesamte Vermdgen der an-
deren Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermdgens
eingeleitet wurde.

Haftung

AVU haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. 12
B. bei Nichterflllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder
verspateter Abrechnung) fir dadurch entstandene Schaden

nach MaRgabe von Ziffern 10.2 bis 10.6.

Anspriche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei Un-
regelmatRigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich
um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs einschlieflich des
Netzanschlusses handelt, gegenlber dem Netzbetreiber gel-
tend zu machen.

AVU wird auf Wunsch des Kunden unverzlglich Gber die mit
der Schadensverursachung zusammenhangenden Tatsachen
Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in
zumutbarer Weise aufgeklart werden kdnnen.

In allen Ubrigen Haftungsfallen ist die Haftung der Parteien so-
wie ihrer Erfillungs- und Verrichtungsgehilfen fir schuldhaft
verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt
wurde; dies gilt nicht bei Schaden aus der Verletzung des Le-
bens, des Kdrpers oder der Gesundheit oder der schuldhaften 14
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflich-
ten, deren Erfillung die ordnungsgemate Durchfihrung des
Vertrags Gberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung
der Vertragspartner regelmaRig vertrauen darf (sog. Kardinal-
pflichten). 4.2

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wel-

che nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht, be-

schrankt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende

Partei bei Abschluss des Vertrags als mogliche Folge der Ver-
tragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berlcksichti-

gung der Umstdnde, die sie kannte oder kennen musste, hatte 15
voraussehen missen. 15.1

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben un-
berdhrt.

Informationspflichten und Vertragsheendigung bei Umzug

Der Kunde ist verpflichtet, AVU jeden Umzug unverziglich
vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift
und, sofern der Umzug nicht gemaf Ziffer 11.2 zu einer Been-
digung des Vertrages fihrt, der neuen Zahlernummer oder
Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen.
Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spdtestens zehn Werk-
tage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um AVU eine rechtzei-
tige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu erméglichen.
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Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt
des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde
aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet ei-
nes anderen Netzbetreibers zieht. AVU unterbreitet dem Kun-
den fir die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues
Angebot.

Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetrei-
bers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wo-
chen in Textform kiindigen. Die Kiindigung kann mit Wirkung
zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem spate-
ren Zeitpunkt erklart werden. Die Kiindigung beendet diesen
Vertrag nicht und AVU wird den Kunden zu den bisherigen
Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiterbelie-
fern, wenn AVU dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach
Erhalt der Kiindigung anbietet und die Belieferung an dessen
neuem Wohnsitz moglich ist. Zu diesem Zweck hat der Kunde
in seiner auRerordentlichen Kiindigung seine zuklnftige An-
schrift oder eine zur Bezeichnung seiner zukinftigen Entnah-
mestelle verwendeten Marktlokations-ldentifikationsnummer
mitzuteilen.

Unterbleibt die rechtzeitige Mitteilung des Kunden nach Ziffer
11.1 aus Grinden, die dieser zu vertreten hat, und wird AVU die
Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde
verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnah-
mestelle, fir die AVU gegentiber dem értlichen Netzbetreiber
einstehen muss und fur die er von keinem anderen Kunden
eine Vergltung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des
Vertrags zu verglten. Die Pflicht der AVU zur unverziglichen
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche der
AVU auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspa-
tet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben
unberihrt.

Ubertragung des Vertrags

AVU ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag
als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaft-
lich leistungsfahigen Dritten zu Ubertragen. Eine Ubertragung
nach Satz 1 ist dem Kunden spatestens sechs Wochen vor dem
Zeitpunkt der Ubertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts
mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der Kunde das
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen.
Hierauf wird der Kunde von AVU in der Mitteilung gesondert
hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach §
398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere
bei Ubertragungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes, bleiben von
dieser Ziffer unberihrt.

Datenschutz

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Wi-
derspruchsrecht erhdlt der Kunde in der ,Information zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten” der AVU.

Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Liefe-
rantenwechsel

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten
sind beim jeweils zustandigen Netzbetreiber erhaltlich.

gin Lieferantenwechsel erfolgt zligig und unentgeltlich. Nach
dem Wechsel ist AVU verpflichtet, dem neuen Lieferanten den
fir ihn maRgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahres-
zeitraums mitzuteilen. Soweit AVU aus Griinden, die sie nicht
zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der
geschatzte Verbrauch anzugeben.

Streitbeilegungsverfahren

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber
(Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Ver-
braucherni. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum
Vertragsschluss oder zur Qualitat von Leistungen des Unter-
nehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Mes-
sung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG in-
nerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unter-
nehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu
richten an: AVU Aktiengesellschaft fir Versorgungs-Unterneh-
men, An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg, Tel.: 02332/73-
123, Fax: 02332/73-124, E-Mail: info@avu.de.
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Allgemeine Geschaftsbedingungen der AVU AG fiir den Eigenverbrauch mit Strom im Haushalt

15.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach §
111b ENWG sowie § &4 Abs. 2 Satz &4 Verfahrensordnung zur
Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn
das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf
diese nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist geantwortet hat. §
14 Abs. 5 VSBG bleibt unberihrt. Das Unternehmen ist ver-
pflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzu-
nehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlich-
tungsstelle hemmt die gesetzliche Verjahrung gema § 204
Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzu-
rufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu
beantragen, bleibt unberihrt.

153 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:
Schlichtungsstelle Energie e. V.,
Friedrichstrae 133, 10117 Berlin,
Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69,
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbrau-
cherrechten fir den Bereich Elektrizitat und Gas sind erhaltlich
Uber den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur,
Postfach 8001, 53105 Bonn,

Telefon: 0228 / 141516, Telefax: 030/22480-323,

E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

16 Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungs-
gesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung
durch Endkunden wird bei der Bundesstelle fur Energieeffizienz
eine Liste geflhrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von
Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmafnahmen
aufgefiihrt sind. Weiterfiihrende Informationen zu der sog. An-
bieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie unter
www.bfee-online.de. Sie kdnnen sich zudem bei der Deutschen
Energieagentur Uber das Thema Energieeffizienz umfassend
informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.energie-effizienz-experten.de.

17 Pauschalen/ Preise fiir weitere Dienstleistungen
netto brutto
Mahnkosten pro
Mahnschreiben 250 €
Unterbrechung der 50,00 €

Anschlussnutzung
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung
- wdhrend der vom Netz-

betreiber veréffentlichten 50,00 € 59,50 €
Geschaftszeit

- aufterhalb der Ge-

schaftszeit des Netzbe- 71,00 € 84,49 €
treibers

In den genannten Bruttobetragen ist die Umsatzsteuer in der
gesetzlich festgelegten Hoéhe (derzeit 19 %) enthalten; wird
kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatz-
steuerpflicht.

18 Schlussbestimmungen

18.1 Die Regelungen dieses Vertrags sind abschlieRend. Mindliche
Nebenabreden bestehen nicht.

18.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teil-
weise unwirksam oder undurchfihrbar sein oder werden, so
bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam.

Stand: November 2025
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Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Die DS-GVO sieht u. a. Informationspflichten bei der Erhebung perso-
nenbezogener Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natlrliche Person beziehen) vor. Beim Abschluss
und der Erflllung von Vertragen werden gegebenenfalls nicht nur Daten
unseres Kunden selbst erhoben, sondern z. B. auch von dessen Mitar-
beitern, Dienstleistern oder Erflllungsgehilfen (nachfolgend ,sonstige
Betroffene*), etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner.
Gerne moéchten wir Sie daher als unseren Kunden oder als sonstigen
Betroffenen uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten so-
wie Ihre Rechte aus der DS-GVO informieren. Diese Information gilt nicht
fur die Verarbeitung von Daten, die keinen Personenbezug (siehe oben)
aufweisen.

1. Wer ist fir die Verarbeitung meiner personenbezogenen Da-
ten verantwortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wen-
den?

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Daten-
schutz (z. B. DS-GVO) fur die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten ist: AVU Aktiengesellschaft fiir Versorgungs-Unternehmen, An der
Drehbank 18, 58285 Gevelsberg, Tel.: 02332/73-123, Fax: 02332/73-
124, E-Mail: info@avu.de.

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen fiir Fragen zur Verarbeitung
lhrer personenbezogenen Daten unter datenschutz@avu.de gerne zur
Verfligung.

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verar-
beitet? Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrund-
lage erfolgt die Verarbeitung?

2.1. Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Da-
ten:

. Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname,
Adresse, Kundennummer, gegebenenfalls Firma, gegebenenfalls
Registergericht und -nummer, gegebenenfalls ILN/BDEW-Code-
nummer, gegebenenfalls Vertragskontonummer),

. Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B.
Zahlernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnah-
mestelle),

. Angaben zum Belieferungszeitraum,

. Verbrauchs- und Einspeisedaten,

. Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) und
. Daten zum Zahlungsverhalten

2.2. Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwe-
cken auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet:

. Daten unseres Kunden zur Erflllung des Vertragsverhaltnisses mit
unserem Kunden und der diesbeziglichen Durchfiihrung vorver-
traglicher MaRnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-
GVO.

. Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Erfullung
rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem MsbG sowie wegen
handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von
Art. 6 Abs. 1 lit. ¢) DS-GVO.

. Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Wahrneh-
mung von Aufgaben, die im 6ffentlichen Interesse liegen (z. B. aus
dem MsbG), auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO.

. Daten sonstiger Betroffener zur Erfillung des Vertragsverhaltnis-
ses mit unserem Kunden und der diesbeziiglichen Durchfiihrung
vorvertraglicher MalRnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f)
DS-GVO, da die Erflllung des Vertragsverhaltnisses mit unserem
Kunden und die diesbezugliche Durchfihrung vorvertraglicher
MaRnahmen sowohl unser berechtigtes Interesse als auch das un-
seres Kunden darstellt.

. Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Direktwer-
bung betreffend unseren Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
lit. f) DS-GVO, da Direktwerbung unser berechtigtes Interesse dar-
stellt.

. Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener gegebenenfalls
auch zur Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung auf
Grundlage einer ausdricklichen Einwilligung geman Art. 6 Abs. 1
lit. 2) DS-GVO. Im Falle von Telefonwerbung gilt dies nur beziiglich
unserer privaten Kunden (keine Gewerbebetreibende). Eine Ein-
willigung zur Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung kon-
nen Sie jederzeit uns gegeniber widerrufen. Der Widerruf ist zu
richten an: AVU Aktiengesellschaft fir Versorgungs-Unternehmen,
An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg, Tel.: 02332/73-123, Fax:
02332/73-124, E-Mail: info@avu.de. Der Widerruf der Einwilligung
erfolgt fiir die Zukunft und berihrt nicht die Rechtmafigkeit der bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.
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. Daten unseres Kunden zur Bewertung der Kreditwirdigkeit unse-
res Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO als vor-
vertragliche MaRnahme und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Er-
mittlung der Kreditwirdigkeit unseres Kunden zur Minimierung von
Ausfallrisiken unser berechtigtes Interesse darstellt.

o0 In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei Creditre-
form Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss,
oder der SCHUFA Holding AG, Massenberg 9-13, 44787 Bo-
chum zur Ermittlung der Kreditwurdigkeit personenbezogene
Daten zur Identifikation unseres Kunden (Name, Anschrift und
Geburtsdatum) sowie Daten Uber nicht vertragsgemafes oder
betriigerisches Verhalten Ubermittelt.

o Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet
sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten
Informationen zur Beurteilung der Kreditwirdigkeit unseres
Kunden zu geben. In die Berechnung der Kreditwiirdigkeit flie-
RBen unter anderem Anschriftendaten unseres Kunden ein.

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten
gegenilber anderen Empfangern?

Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung lhrer personenbezogenen Daten er-
folgt — soweit im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke jeweils erfor-
derlich — ausschlief3lich gegentber folgenden Empfangern bzw. Katego-
rien von Empfangern:

Messstellenbetreiber,

Bilanzkreisverantwortliche,

Netzbetreiber,

Marktgebietsverantwortliche

Ubertragungsnetzbetreiber,

Tochter- und Konzerngesellschaften,

Auskunfteien,

Abrechnungs- oder IT-Dienstleister,

Call-Center

andere Berechtigte (z. B. Behorden und Gerichte), soweit hierzu
eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht.

4. Erfolgt eine Ubermittlung meiner personenbezogenen Daten
an oder in Drittlander?

Eine Ubermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittlander
oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.

5. Fir welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten
gespeichert?

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken
solange gespeichert, wie dies fur die Erfullung dieser Zwecke erforderlich
ist. Bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten, insbesondere aus
dem Handels- und Steuerrecht (88 147 AO, 257 HGB), sind wir verpflich-
tet, die Daten bis zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. Zum Zwecke
der Direktwerbung werden lhre personenbezogenen Daten solange ge-
speichert, wie ein Uberwiegendes rechtliches Interesse unseres Unter-
nehmens an der Verarbeitung nach MaRgabe der einschlagigen rechtli-
chen Bestimmungen besteht, langstens jedoch fir eine Dauer von zwei
Jahren Uber das Vertragsende hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung fir
Zwecke der Direktwerbung widersprechen oder eine hierfiir erteilte Ein-
willigung widerrufen.

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten?

Sie haben uns gegeniber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

. Recht auf Auskunft Gber Ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten (Art. 15 DS-GVO),

. Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicher-
ten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind
(Art. 16 DS-GVO),

. Recht auf Léschung, wenn die Speicherung unzuléssig ist, der
Zweck der Verarbeitung erfullt und die Speicherung daher nicht
mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verar-
beitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben
(Art. 17 DS-GVO),

. Recht auf Einschrankung der Verarbeitung, wenn eine der in
Art. 18 Abs. 1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben
ist (Art. 18 DS-GVO),

. Recht auf Ubertragung der von lhnen bereitgestellten, Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),

. Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Wider-
ruf die RechtméRigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung
erfolgten Verarbeitung nicht berihrt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und

. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde (Art. 77 DS-
GVO).
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7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetz-
lich oder vertraglich vorgeschrieben oder fir einen Vertrags-
abschluss erforderlich? Besteht eine Pflicht, die personenbe-
zogenen Daten bereitzustellen, und welche mdglichen Folgen
hatte die Nichtbereitstellung?

Im Rahmen des Vertragsverhdltnisses hat unser Kunde uns diejenigen
personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 2) bereitzustellen, die fur den Ab-
schluss und die Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses und die Erfil-
lung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind.
Dazu gehoren der Natur der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitar-
beitern oder Dritten (z. B. Erfullungsgehilfen oder Dienstleister), denen
sich unser Kunde einvernehmlich bedient. Ohne die erforderlichen Daten
sowie gegenseitige persdnliche Kommunikation mit den zustandigen Mit-
arbeitern — bzw. falls unser Kunde es wiinscht, weiteren Dritten — kann
das Vertragsverhaltnis gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfiillt
werden.

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschliel3-
lich Profiling?

Zum Abschluss und zur Erfillung des Vertragsverhaltnisses findet keine

automatisierte Entscheidungsfindung einschlieRlich Profiling statt.

9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Ver-
tragsverhaltnisses mit unserem Kunden von diesem oder von lhnen er-
halten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus 6f-
fentlich zuganglichen Quellen, z. B. aus Grundbiichern, Handelsregistern
und dem Internet, zulassigerweise gewinnen durften. AuBerdem verar-
beiten wir personenbezogene Daten, die wir zuldssigerweise von Unter-
nehmen innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Netzbetrei-
bern, erhalten.
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Widerspruchsrecht

Sie kénnen uns gegeniiber jederzeit der Verarbeitung lhrer perso-
nenbezogenen Daten fir Zwecke der Direktwerbung ohne Angabe
von Griunden widersprechen. Wir werden die personenbezogenen
Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr fir die Zwe-
cke der Direktwerbung verarbeiten und die Daten I6schen, wenn
eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Er-
flllung des Vertragsverhaltnisses mit unserem Kunden) erforder-
lich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung einer
Aufgabe, die im offentlichen Interesse i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. e)
DS-GVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i.S.d. Art. 6
Abs. 1 lit. f) DS-GVO stiitzen (beispielsweise Ubermittlungen von
personenbezogenen Daten zum nicht vertragsgeméafRen oder betri-
gerischen Verhalten unseres Kunden an Auskunfteien), kénnen Sie
uns gegeniiber aus Griinden, die sich aus lhrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Griinde widersprechen.
Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begrinde-
ten Widerspruchs grundsatzlich nicht mehr fir die betreffenden
Zwecke verarbeiten und die Daten l6schen, es sei denn, wir kénnen
zwingende Griinde fur die Verarbeitung nachweisen, die lhre Inte-
ressen, Rechte und Freiheiten Uberwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausibung oder Verteidigung von
Rechtsanspruchen.

Der Widerspruch ist an AVU Aktiengesellschaft fir Versorgungs-
Unternehmen, An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg, Tel.:
02332/73-123, Fax: 02332/73-124, E-Mail: info@avu.de zu richten.
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Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann flillen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zuriick.)

An:  AVU Aktiengesellschaft fur Versorgungs-Unternehmen
An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg
E-Mail: info@avu.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag Uber den Kauf
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

(*) Unzutreffendes streichen.



	Name: 
	Straße: 
	PLZ Ort: 
	Straße_2: 
	PLZ Ort_2: 
	Bisheriger Stromlieferant: 
	Kundennummer beim bisherigen Stromlieferant: 
	Bemerkungen: 
	Geburtsdatum freiwillige Angabe: 
	Telefon: 
	EMail: 
	MarktlokationsIdentifikationsnummer: 
	Zählernummer: 
	Zählerstand: 
	Jahresverbrauch in kWh: 
	Lieferbeginn ab: 
	Umzug: Off
	Lieferantenwechsel: Off
	SEPA: Off
	Überweisung: Off
	Geldinstitut: 
	Kontoinhaber: 
	IBAN: 
	Datum: 
	BIC: 
	WE Telefon: Off
	WE E-Mail: Off
	Formular zurücksetzen: 


